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TECH*

Allgemeine Geschiiftsbedingungen (Inland) fiir die

Geschiftsbereiche der Unternehmensgruppe ContiTech*

A. Lieferung

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Lieferung, Leistung und
Berechnung erfolgen zu den von uns vor Versand oder
Abholung der Ware zuletzt bekanntgegebenen Preisen und
Bedingungen. Nicht vorhersehbare Rohstoff-, Lohn-, Energie-
und sonstige Kostenanderungen berechtigen uns zu entspre-
chenden Preisangleichungen. Wir liefern an unsere unmittel-
baren Abnehmer nach unserer Wahl franko Post, franko jedem
deutschen Stlickgutbahnhof oder franko auf sonst Ublichem
Wege. Wird beschleunigte Versendung vorgeschrieben (z. B.
Luftfracht, Exprel), so tragt der Besteller die Differenz zwi-
schen den Kosten fir Frachtgut und den hoheren
Aufwendungen. Rollgeld geht zu Lasten des Bestellers. Eine
Vergltung fur Selbstabholung wird nicht gewéhrt. Es steht
uns frei, ab Werk oder ab Niederlassung zu liefern.

2. Soweit nichts anderes vereinbart, reist die Ware auf Gefahr
des Empféangers, unabhangig vom Ort der Versendung. Ist die
Ware versandbereit und verzdgert sich die Versendung oder
die Abnahme aus Grliinden, die wir nicht zu vertreten haben,
so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der
Versandbereitschaft auf den Besteller Uber. Die Versendung
gilt als zu diesem Zeitpunkt erfolgt.

3. Die Annahme von Kleinauftragen und die Festlegung von
Mindestabnahmemengen oder Mindestrechnungsbetragen
behalten wir uns vor. Die bestellten Mengen kénnen, wenn es
sich um Anfertigungsware handelt, bis zu 10% Uber- oder
unterschritten werden, soweit dies dem Besteller zumutbar
ist.

Bei Abrufauftragen sind wir berechtigt, das Material fir den
gesamten Auftrag zu beschaffen und die gesamte
Bestellmenge sofort herzustellen. Etwaige Anderungswin-
sche des Bestellers kdnnen demnach nach Erteilung des
Auftrages nicht mehr berlcksichtigt werden, es sei denn,
dass dies ausdricklich vereinbart wurde.

Teillieferungen sind zuldssig.

4. Soweit Einwegverpackung zum Einsatz kommt, die aus
Papier, Jute, Folie oder Holz besteht, wird diese nicht berech-
net. Sonstige Verpackung, insbesondere Spezialverpackung
wie Holz- oder Stahltrommeln, Eisenkerne, werden zum
Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.

5. In Féllen von hoherer Gewalt und sonstiger stérender
Ereignisse bei uns, bei unseren Lieferanten oder bei den
Transportunternehmen, wie beispielsweise Betriebs- oder
Verkehrsstorungen, Feuer, Uberschwemmungen, Arbeits-
krafte-, Energie- oder Rohstoffmangel, Streik, Aussperrung,
behordliche MaRnahmen, sind wir von der Pflicht zur rechtzei-
tigen Lieferung oder Leistung entbunden. Wenn uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt, haften wir nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Flr Schaden, die auf leichter
Fahrldssigkeit beruhen, ist jede Haftung ausgeschlossen, es
sei denn, es handelt sich um vorhersehbare typische Schaden
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Unberihrt
bleibt ein gesetzliches Rucktrittsrecht des Bestellers, sofern
dessen Voraussetzungen gegeben sind.

Bei Auftragen, deren Erflllung aus mehreren Lieferungen
besteht, ist Nichterflillung, mangelhafte oder verspéatete

Erfallung einer Lieferung ohne Einfluss auf andere

Lieferungen des Auftrages.

6. Die Rulckgabe verkaufter Ware ist grundsatzlich ausge-
schlossen. Sofern ausnahmsweise Ware zuriickgenommen
wird, wird der am Tage der Rlicknahme glltige Nettopreis gut-
geschrieben. Liegt der Nettopreis am Tage der Lieferung unter
dem Nettopreis am Tage der Riicknahme, so wird der am Tage
der Lieferung glltige Nettopreis gutgeschrieben.
Vorstehendes gilt nicht im Falle der Auslbung des
Eigentumsvorbehalts.

7. Die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens, die Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung gemald § 807 ZPO, eintretende
Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer
wesentlichen Verschlechterung der Vermogensverhéltnisse
des Bestellers berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustel-
len und die Erflllung laufender Vertrage zu verweigern.

8. An Kostenanschlagen, Entwirfen, Zeichnungen und ande-
ren Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und
Urheberrecht vor; sie dirfen Dritten nur im Einvernehmen mit
uns zuganglich gemacht werden. Zu Angeboten gehorige
Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen und in
jedem Fall dann zurlickzugeben, wenn uns der Auftrag nicht
erteilt wird.

Sofern wir Gegenstdnde nach vom Besteller lbergebenen
Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen
geliefert haben, haftet dieser dafir, dass Schutzrechte Dritter
nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung
auf Schutzrechte, insbesondere die Herstellung und Lieferung
derartiger Gegenstande, sind wir — ohne zur Prifung der
Rechtslage verpflichtet zu sein — berechtigt, insoweit jede
weitere Tatigkeit einzustellen und Schadensersatz zu verlan-
gen. Der Besteller verpflichtet sich aulerdem, uns vor allen
damit im Zusammenhang stehenden Ansprlchen Dritter
unverziglich freizustellen.

Unsere Ansprliche aus der Rechtsméangelhaftung verjahren
innerhalb einer Frist von 3 Jahren, gerechnet ab Kenntnis oder
grob fahrldssiger Unkenntnis von der zugrundeliegenden
Pflichtverletzung.

9. Vom Besteller zur Auftragsdurchfihrung beigestellte
Gegenstande und Materialien sind von ihm frei dem von uns
angegebenen Werk mit der vereinbarten, andernfalls einer
angemessenen Mehrmenge flr etwaigen Ausschuld rechtzei-
tig in einwandfreier und vereinbarter Beschaffenheit anzulie-
fern. Geschieht dies nicht, so haben wir das Recht, dadurch
verursachte Kosten in Rechnung zu stellen und die Fabrikation
nach unserem Ermessen nicht aufzunehmen oder zu unter-
brechen.

Wir behalten uns vor, die Kosten flr Versuchsteile und die zu
ihrer Fertigung notwendigen Werkzeuge (Formen, Dorne,
Mundsticke usw.) zu berechnen. Die fir die Serienfertigung
erforderlichen Werkzeuge stellen wir anteilig in Rechnung.
Alle Werkzeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum.

B. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte

1. a) Wir behalten uns das Eigentum an samtlichen von uns
gelieferten Waren vor, bis alle unsere Forderungen gegen den
Besteller, auch die bedingt bestehenden, erflillt sind. Dies gilt
darlber hinaus auch fiur kinftig entstehende Forderungen.

—b—



b) Zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehalts sind
wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware
unter Ausschluf? jeglichen Zurlickbehaltungsrechts zu verlan-
gen, es sei denn, es handelt sich um rechtskraftig festgestell-
te oder unbestrittene Gegenansprliche. Kommt der Besteller
diesem Verlangen nicht unverziiglich nach, sind wir oder von
uns bevollmachtigte Personen berechtigt, die Raume des
Bestellers zu betreten, um uns den unmittelbaren Besitz der
Vorbehaltsware zu verschaffen. Dabei hat der Besteller
Auskunft Gber den Verbleib der Ware zu geben und, soweit
erforderlich, Einsicht in seine darlber geflihrten
Geschéftsunterlagen zu gewahren.

c) Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers sind
wir berechtigt, die zurickgenommene Ware

aa) freihandig bestens zu verkaufen und den Erlés gutzu-
schreiben, oder

bb) zu dem von uns dem Besteller berechneten Preis
(Vertragspreis) abzlglich Skonto, Rabatte und sonstigen Nach-
lassen und unter Abzug der Wertminderung gutzuschreiben.

In allen Fallen sind wir auferdem berechtigt, unsere Rick-
nahmekosten von der Gutschrift abzusetzen.

d) Von einer Pfandung oder jeder anderweitigen Beein-
trachtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der
Besteller unverzltglich Mitteilung zu machen und das
Eigentumsrecht sowohl Dritten als auch uns gegeniber
schriftlich zu bestétigen. Eine Verpfdndung oder Siche-
rungslbereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Ware ist dem Besteller untersagt.

e) Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbe-
sondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Anspriche
gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betref-
fenden Schadensfall werden bereits jetzt in Hohe des Wertes
der Vorbehaltsware an uns abgetreten. Der Besteller hat die
Versicherung von der Forderungsabtretung zu unterrichten.

f) Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware
gemal § 950 BGB im Falle der Be- und Verarbeitung der
Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen.
Eine etwaige Be- und Verarbeitung erfolgt durch den Besteller
fir uns, ohne dass uns dadurch Verpflichtungen entstehen.
Die be- oder verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im
Sinne dieser Bedingungen.

Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit uns nicht
gehdrenden Waren (8§ 947, 948 BGB) steht uns das
Miteigentum an der neuen Sache oder Gesamtmenge in dem
Verhaltnis zu, in dem der Wert unserer Vorbehaltsware zum
Zeitpunkt ihrer Verbindung, Vermischung oder Vermengung
zum Wert der anderen verbundenen, vermischten oder ver-
mengten Waren stand. Erwirbt der Besteller das
Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die
Vertragspartner dartber einig, dass der Besteller uns im
Verhaltnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen,
vermischten oder vermengten Vorbehaltsware zum
Gesamtwert der neuen Sache oder Gesamtmenge
Miteigentum an der neuen Sache oder Gesamtmenge ein-
raumt. Die dabei entstehende neue Sache gilt als
Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Besteller
verwahrt sie mit kaufmannischer Sorgfalt flr uns und ver-
pflichtet sich, uns die zur Rechtsaustbung erforderlichen
Angaben zu machen und uns insoweit Einblick in seine
Unterlagen zu gewahren.

2. a) Die Forderungen des Bestellers aus der Weiter-
verauRerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt mit allen
Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar unabhangig
davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung,
Verbindung oder Vermischung und ob sie an einen oder meh-
rere Abnehmer weiterverdufdert wird. Ist die abgetretene
Forderung gegen den Drittschuldner in eine laufende
Rechnung aufgenommen worden, so bezieht sich die verein-
barte Abtretung auch auf die Anspriche aus dem Konto-
korrent. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung
aller unserer Rechte und Forderungen gemaR B. 1 a).
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b) Fir den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Besteller zusam-
men mit anderen, uns nicht gehérenden Waren, sei es ohne,
sei es nach Verbindung, Vermischung, Be- oder Verarbeitung
verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung
gemalR B. 2 a) in Hoéhe des Vertragspreises unserer
Vorbehaltsware an uns als vereinbart. Darlber hinaus gilt als
vereinbart, dass zusatzlich vom vorgenannten Weiter-
verkaufspreis eine Forderung in Hohe von 10 % unseres
Vertragspreises abgetreten ist, die nach Eingang des Betrages
mit den Zinsen und Kosten verrechnet wird, wobei der nicht
verbrauchte Mehrbetrag zu verguten ist. Erbringt der Besteller
zusammen mit dem Verkauf der Vorbehaltsware eine damit
zusammenhangende Leistung und unterscheidet er auf der
dem Abnehmer ausgestellten Rechnung nicht zwischen
Vorbehaltsware und der Leistung, berechnet er also einen
Gesamtpreis, ist dieser in Hohe unseres Vertragspreises an
uns abgetreten.

c) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erflllung eines
Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die
Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag in glei-
chem Umfange im voraus an uns abgetreten, wie es unter B.
2 a) und b) bestimmt ist.

d) Der Besteller ist zur WeiterverauRerung oder sonstiger
Verwendung der Vorbehaltsware nur unter der Voraussetzung
berechtigt und erméachtigt, dass die unter B. 2 a) bis c)
bezeichneten Forderungen auf uns Ubergehen und dass in sei-
nen Rechnungskopien, Lieferscheinen oder sonstigen
Unterlagen der Name unseres Fabrikats aufgeflhrt wird. Zu
anderen Verfligungen Uber die Vorbehaltsware ist er nicht
berechtigt.

e) Der Besteller ist zur Einziehung der Forderungen aus der
WeiterverdauBerung trotz der Abtretung ermaéchtigt. Unsere
Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermachtigung
des Bestellers unberthrt. Wir werden aber selbst die
Forderungen nicht einziehen, solange der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemafs nachkommt. Auf
unser Verlangen hat er uns die Schuldner der abgetretenen
Forderungen mitzuteilen, sowie den Schuldnern die Abtretung
anzuzeigen. Wir und unsere Bevollmachtigten sind berechtigt,
die Raume des Bestellers zu betreten, um die zur Feststellung
und Geltendmachung der an uns abgetretenen Forderungen
erforderlichen Unterlagen einzusehen, sie kurzfristig zu ent-
nehmen oder zu kopieren.

f) Wir sind berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur
WeiterverdaulRerung der Vorbehaltsware und zur Einziehung
der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung
zu widerrufen, wenn der Besteller uns gegenlber in
Zahlungsverzug geréat oder sich auf Grund einer wesentlichen
Verschlechterung  seiner  Vermdgensverhéltnisse  in
Zahlungsschwierigkeiten befindet. Wird Uber das Vermogen
des Bestellers das Insolvenzverfahren beantragt, jegliche
Zahlung eingestellt, eine eidesstattliche Versicherung gemaf
§ 807 ZPO abgegeben oder tritt im Zusammenhang mit
Zahlungsschwierigkeiten ein Wechsel in der Inhaberschaft
des Unternehmens des Bestellers ein, erlischt die Befugnis
zur  WeiterverduBerung der Vorbehaltsware und zur
Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen von selbst.
Sofern wir die Befugnisse des Bestellers zur Weiter-
verauRerung der Vorbehaltsware widerrufen haben oder sie
von selbst erloschen ist, ist der Besteller verpflichtet, die
Vorbehaltsware sofort an uns herauszugeben und uns selbst
oder einem von uns Bevollméachtigten den unmittelbaren
Besitz zu verschaffen. In diesem Zusammenhang sind wir und
unsere Bevollméachtigten berechtigt, die Geschéaftsraume des
Bestellers zu betreten. Der Besteller ist zudem verpflichtet,
uns Einsicht in seine Geschaftsunterlagen zu gewaéhren,
soweit er uns nicht unverziglich umfassend Auskunft erteilt.
Alle durch die wieder in Besitznahme der Vorbehaltsware ent-
stehenden Kosten tragt der Besteller.

3. a) Der Eigentumsvorbehalt geméaR den vorstehenden
Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer
Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wer-
den und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
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b) Der Eigentumsvorbehalt gemals den vorstehenden
Bestimmungen erlischt, wenn alle oben unter B. 1 a) ange-
fuhrten Forderungen erfillt sind. Damit geht das Eigentum an
der Vorbehaltsware auf den Besteller Uber, und die abgetrete-
nen Forderungen stehen ihm zu.

4. Ubersteigt der Wert samtlicher fir uns bestehenden
Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt nachhaltig um
mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers inso-
weit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl ver-
pflichtet.

C. Zahlung

1. Unsere Rechnungen sind porto- und spesenfrei zu be-
zahlen:

a) mit 3 % Kassaskonto

bei barer Vorauszahlung, Nachnahmeversand, sofortiger
Barzahlung oder wenn Rechnungen, datiert vom 1. bis 15.
eines Monats, bis Ende desselben Monats, Rechnungen,
datiert vom 16. bis Ende des Monats, bis zum 15. des folgen-
den Monats bezahlt werden;

b) rein netto

Rechnungen, datiert vom 1. bis 15. eines Monats, spatestens
am Ende des folgenden Monats, und Rechnungen, datiert
vom 16. bis Ende eines Monats, spatestens am 15. des zwei-
ten darauffolgenden Monats.

2. Kassaskonto wird nur gewéhrt, wenn samtliche félligen
Zahlungsverpflichtungen aus friiheren Lieferungen erfllt sind
und der Rechnungsbetrag plnktlich bis zu den vorgenannten
Falligkeitstagen bei uns in bar vorliegt oder unserem Konto
gutgeschrieben ist. Wechselhergabe kann also nicht zur
Gewahrung von Kassaskonto flihren. Bei bargeldloser
Zahlung, insbesondere auch bei Scheckhergabe, kommt es in
jedem Falle auf den Zeitpunkt der Gutschrift an. Bei Zahlung
oder Gutschrift unter Vorbehalt, unter einer Bedingung oder
unter sonstigen Einschrankungen kann Skonto nicht gewahrt
werden. Das Risiko des Zahlungsweges tragt der Besteller.

3. Wechsel und Schecks werden nur unter Vorbehalt des rich-
tigen Eingangs des vollen Betrages gutgeschrieben. Die
Hereinnahme von fremden oder eigenen Akzepten behalten
wir uns vor. Kosten und Diskontspesen gehen zu Lasten des
Bestellers. Eine Gewahr flr Vorlage und Protest Gbernehmen
wir nicht. Protesterhebung eigener Wechsel des Bestellers
oder nicht sofortige Abdeckung protestierter fremder
Wechsel ermachtigen uns, sémtliche noch laufenden Wechs-
el zurlickzugeben. Gleichzeitig werden unsere samtlichen
Forderungen fallig. Vordatierte Schecks werden nicht ange-
nommen.

4. Werden die unter C. 1. genannten Zahlungsziele oder
besonders vereinbarte Zahlungsziele Uberschritten, kommt
der Besteller sofort in Zahlungsverzug. In jedem Fall kommt
der Besteller spatestens dann in Zahlungsverzug, wenn er
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Falligkeit und Zugang der
Rechnung zahlt. Ist der Zugang der Rechnung unsicher,
kommt der Besteller spatestens 30 Tage nach Falligkeit und
Empfang unserer Lieferung in Zahlungsverzug. Wir sind
berechtigt, fir die Dauer des Zahlungsverzuges Zinsen in
Hohe des jeweiligen Basiszinssatzes der Deutschen
Bundesbank zuzlglich 8% p.a. zu berechnen. Das Recht
weitergehender Schadensersatzanspriiche geltend zu
machen, wird dadurch nicht beschrankt.

5. Die Aufhebung einer Kreditgewahrung, auch soweit sie in
der Einrdumung von Zahlungsfristen im Rahmen dieser
Bedingungen liegt, bleibt uns jederzeit vorbehalten. Wir sind
auch berechtigt, jederzeit fir eine bestehende Forderung eine
nach unserem Ermessen ausreichende Sicherstellung zu ver-
langen. Wird diesem Ersuchen nicht stattgegeben, kommt der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder
werden uns Umstdnde bekannt, die nach pflichtgeméaRem
kaufméannischen Ermessen geeignet sind, seine Kreditwdr-
digkeit in Frage zu stellen, so werden unsere samtlichen
Forderungen, auch soweit wir dafir Wechsel entgegenge-
nommen haben, sofort fallig.
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6. Voraus- bzw. Abschlagszahlungen verzinsen wir nicht.

7. Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der
Besteller nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung unbe-
stritten oder rechtskraftig festgestellt ist. Sonstige
Gegenrechte, insbesondere die Einrede des nichterfillten
Vertrages steht dem Besteller im gesetzlichen Umfang zu. Im
Ubrigen werden Abzlge, die nicht ausdrlcklich vereinbart
sind, nicht anerkannt.

8. Zahlungen kénnen mit schuldbefreiender Wirkung nur an
unser Stammhaus, an die Kassen unserer Niederlassungen
oder an inkassoberechtigte Lager sowie an Angestellte unse-
rer Firma erfolgen, die mit einer Inkassovollmacht versehen
sind.

9. Ein Anspruch auf Auszahlung oder Verrechnung des
Bonus besteht nur, wenn der Besteller samtliche falligen
Forderungen an uns bezahlt hat.

D. Haftung

1. Fir Mangel unserer Lieferungen und Leistungen haften wir
gemal den nachfolgenden Bestimmungen:

a) Soweit wir im Rahmen der Méangelhaftung verpflichtet sind,
leisten wir Nacherflllung, und zwar nach unserer Wahl ent-
weder durch kostenlose Mangelbeseitigung oder durch
Neulieferung. Sofern die Nacherfilllung fehl schlagt, ist der
Kunde berechtigt, ein Rucktritts- oder Minderungsrecht aus-
zulben; der Schadensersatzanspruch statt der Leistung bleibt
unberdhrt. Flr weitergehende Anspriiche haften wir nach den
gesetzlichen Bestimmungen, wenn uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit zur Last fallt. Flr Schaden, die auf leichter
Fahrlassigkeit beruhen, ist jede Haftung ausgeschlossen, es
sei denn, es handelt sich um vorhersehbare typische Schaden
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Unberihrt
bleibt ein gesetzliches Rucktrittsrecht des Bestellers, sofern
dessen Voraussetzungen gegeben sind.

b) Unsere Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand,
zum Verwendungszweck usw. (z. B. MaRe, Gewichte, Harte,
Gebrauchswerte) stellen lediglich Beschreibungen bzw.
Kennzeichnungen und keine Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie dar; sie sind nur als annahernd zu betrach-
ten. BranchenUbliche Abweichungen bleiben vorbehalten, so-
weit nicht anderes vereinbart ist. Garantien missen ausdrick-
lich schriftlich im einzelnen als solche bezeichnet werden.

Abweichungen von Mustern und von friiheren Lieferungen
werden, soweit technisch angangig, vermieden. Anderungen
im Rahmen des fir den Besteller Zumutbaren, insbesondere
wenn sie dem technischen Fortschritt dienen und soweit der
Liefergegenstand nicht erheblich geandert wird, behalten wir
uns vor. Lediglich erhebliche Abweichungen begriinden einen
Anspruch auf Sachmangelhaftung geméaR D. 1. a).

c) Ein von uns zu vertretender Mangel liegt insbesondere nicht
vor bei natlrlichem Verschleifl3 oder bei nicht bei uns erfolgten
Beschadigungen durch unsachgemaéle Behandlung, vor allem
auch Lagerung oder wenn sich der Mangel bei einer beson-
deren Verwendung der Ware herausstellt, der wir im Einzelfall
nicht schriftlich zugestimmt haben.

d) Fir unsere Lieferungen und Leistungen gelten in jedem Fall
die gesetzlichen Untersuchungs- und Rigepflichten sowie die
gesetzlichen Verjahrungspflichten. Auf unser Verlangen wird
der Besteller beanstandete Ware frachtfrei an uns zuriicksen-
den. Stellt sich die Mangelriige in einem solchen Fall als
berechtigt heraus, so gehen die Kosten der billigsten
Ricksendung zu unseren Lasten.

e) Fiar Produkte, die wir vereinbarungsgemafd nicht als
Neuware liefern, besteht keine Sachméngelhaftung.

2. Einer langjahrigen Ubung unseres Industriezweiges ent-
sprechend sind Schadensersatzanspriche des Bestellers,
gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, z. B.
wegen einer Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung,
gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter, Erflllungsgehilfen

—b—



und Betriebsangehorigen ausgeschlossen. Wenn uns, unse-
ren gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt, haften wir
jedoch nach den gesetzlichen Bestimmungen. Flr Schaden,
die auf leichter Fahrlassigkeit beruhen, ist jede Haftung ausge-
schlossen, es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare
typische Schaden aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Diese Haftungsregelung gilt auch fir unse-
re Beratung in Wort und Schrift, durch Versuche oder in son-
stiger Weise. Der Besteller ist insbesondere nicht davon
befreit, selbst die Eignung unserer Ware fir die beabsichtig-
ten Verwendungszwecke zu prifen. Anspriche nach dem
Produkthaftungsgesetz bleiben durch diesen Haftungs-
ausschlufd unberihrt. Gleiches gilt auch fir unsere Haftung fir
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit.

E. Erflllungsort, Gerichtsstand,
sonstige Vereinbarungen

1. Erflllungsort und Gerichtsstand fir alle Ansprliche aus den
Geschéftsverbindungen, insbesondere aus unseren
Lieferungen, ist Hannover, auch wenn Verkaufe oder
Lieferungen von einer Niederlassung vorgenommen sind.
Dieser Gerichtsstand gilt auch fur Streitigkeiten Uber die
Entstehung und Wirksamkeit des Vertragsverhéltnisses. Ohne
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Ricksicht auf die Hohe des Objektes steht uns das Recht zu,
beim Amtsgericht oder Landgericht Hannover zu klagen, nach
unserer Wahl auch bei den fir den Sitz des Bestellers zustan-
digen Gerichten. Es gilt ausschlief3lich das Recht der
Bundesrepublik  Deutschland. Die Anwendung des
Einheitlichen UN-Kaufrechts (Ubereinkommen Uber Vertrage
Uber den internationalen Warenverkauf v. 11. 04. 1980) ist aus-
geschlossen.

2. Unsere Geschéftsbedingungen, die allen Vereinbarungen
und  Angeboten  zugrunde liegen, gelten  durch
Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt;
sie kénnen von uns jederzeit gedndert werden. Anders lau-
tende Bedingungen sind unwirksam, auch wenn wir ihnen
nicht ausdrtcklich widersprechen; sie gelten nur, wenn sie im
Einzelfall von uns schriftlich anerkannt werden.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berlhrt die
Gultigkeit dieser Bedingungen im Ubrigen nicht.

3. Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass gegebenen-
falls personenbezogene Daten bei uns oder der Kautschuk-
Wirtschaftsforderungs-Gesellschaft mbH gemall den
Vorschriften des BDSG gespeichert und verarbeitet werden.

4. Telefonische oder mindliche Absprachen bedirfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit schriftlicher Bestatigung.

* Geschiftsbereiche der Unternehmensgruppe ContiTech

ContiTech Antriebssysteme
ContiTech Elastomer-Beschichtungen
ContiTech Fluid

ContiTech Luftfedersysteme
ContiTech Profile

ContiTech Transportbandsysteme
ContiTech Vibration Control
Benecke-Kaliko Gruppe

ContiTech Holding GmbH
Postfach 169

D-30001 Hannover
Vahrenwalder StralRe 9

D-30165 Hannover

Telefon (0511) 938-02

Telefax (0511) 938-1766
http://www.contitech.de

E-Mail: mailservice@contitech.de
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ALLGEMEIN: ----------------------------------------
Dateioptionen
     Kompatibilität: 1.3
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
     Piktogramme einbetten: Nein
     Seiten automatisch drehen: Nein
     Seiten von: 1
     Seiten bis (-1 = alle Seiten): -1
     Bund: Links
     Auflösung (dpi): [ 2400 2400 ]
     Papierformat (Punkt): [ 651 898 ]

KOMPRIMIERUNG ----------------------------------------
Farbbilder
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 300
     Downsample-Grenzfaktor: 1.1
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: Mittel
     Bitanzahl pro Pixel (-1 = wie Original): -1
Graustufenbilder
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 300
     Downsample-Grenzfaktor: 1.1
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: Mittel
     Bitanzahl pro Pixel (-1 = wie Original): -1
Schwarzweiß-Bilder
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 1500
     Downsample-Grenzfaktor: 1.2
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: CCITT
     CCITT-Gruppe: 4
     Graustufen glätten: Nein

     Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja

SCHRIFTEN: ----------------------------------------
     Alle Schriften einbetten: Ja
     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
     Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten
     Immer einbetten: [ ]
     Nie einbetten: [ ]

FARBE(N) ----------------------------------------
Farbmanagement
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Methode: Standard
Geräteabhängige Daten
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Beibehalten
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen
     Prolog/Epilog verwenden: Nein
     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja
     Illustrator-Überdruckmodus (0 = Nein, 1 = Ja): 1
     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja
     ASCII-Format: Nein
Document Structuring Conventions (DSC)
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
     DSC-Warnungen protokollieren: Nein
     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
     OPI-Kommentare beibehalten: Nein
     Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

ANDERE ----------------------------------------
     Distiller-Kern Version: 5000
     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
     Optimierungen deaktivieren (0 = Nein, 1 = Ja): 0
     Bildspeicher (Byte): 524288
     Farbbilder glätten: Nein
     Graustufenbilder glätten: Nein
     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
     sRGB: sRGB IEC61966-2.1

ENDE ----------------------------------------
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